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► Nr.  VO/2023/12840-01
öffentlich

Lübeck, 29.01.2025
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Oliver Groth (E-Mail: oliver.groth@luebeck.de Telefon: 122-1026)

AM Dr. Axel Flasbarth (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Unwahrheiten 
des Bürgermeisters in Bürgerschaftssitzung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

13.10.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
11.11.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
 Der Bürgermeister erklärte in der Bürgerschaftssitzung am 29.06.2023 zum TOP “Heiligen-
Geist-Hospital - Zukunftsperspektiven” (öffentlich einsehbar unter https://www.lue-
beck.de/de/rathaus/livestream/archiv/13):
“Sie sprechen immer von einem genehmigten Brandschutzkonzept. Dieses Brandschutzkon-
zept ist nicht mehr genehmigt. Dieses Brandschutzkonzept ist durch die Bauordnung aufge-
hoben worden. [...] Das genehmigte Brandschutzkonzept von 2021 ist nicht mehr geneh-
migt.“
Auf Nachfrage erklärte die Verwaltung im Nachtrag zum Protokoll des Hauptausschusses am 
10.10.2023:
“Ein Verwaltungsakt zur Aufhebung des Brandschutzkonzeptes von 2021 erfolgt nicht. [...] 
Entsprechend ist die in 03/2021 erteilte Baugenehmigung weiterhin gültig.”
Hierzu möge der Bürgermeister die folgenden Fragen beantworten:
1. Warum hat der Bürgermeister in der Bürgerschaftssitzung am 29.06.2023 offenkundig die 

Unwahrheit gesagt?
2. Der Hauptausschuss der Bürgerschaft hat den Bürgermeister am 09.05.2023 - ca. sieben 

Wochen vorher - wegen seines verfehlten Kommunikationsverhaltens ebenfalls in der 
Causa Heiligen-Geist-Hospital gerügt. Ein in der Geschichte der Lübecker Bürgerschaft 
einmaliger Vorgang.
a) Warum hatte diese Rüge so wenig Einfluss auf das Kommunikationsverhalten des 

Bürgermeisters?
b) Welche Auswirkungen sieht der Bürgermeister durch solch verfehltes Kommunikati-

onsverhalten und offenkundige Unwahrheiten auf das Vertrauen der Bevölkerung in 
sein Amt, die Lübecker Bürgerschaft und andere rechtsstaatliche Institutionen?

c) Welche Veränderungen beabsichtigt der Bürgermeister auf Basis der Rüge und den 
erneuten Unwahrheiten für sein Kommunikationsverhalten in der Zukunft?
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Vorbemerkung:
Funktion des Fragerechts ist es, Auskunft über Fakten zu gewinnen, damit die Mitgliedschaft 
im Gemeinderat und in den Ausschüssen effektiv wahrgenommen werden kann (vgl. OVG 
Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 31.07.2009 - 4 O 127/09). Nicht maßgeblich für den Um-
fang oder die Ausgestaltung der Auskunft sind über die Sache hinausgehende oder unan-
gemessene Forderungen, sondern allein sachgemäße und verwaltungseffiziente Auskünfte 
(Dehn/Wolf, GO SH Kommentar, § 30 GO Abs. 1 Erl. 11). 
Mit der vorliegenden Anfrage werden keine Fakten abgefragt, sondern vielmehr dem Bür-
germeister ein Fehlverhalten unterstellt (Unwahrheit / verfehltes Kommunikationsverhalten) 
und dann auf dieser Basis die Beweggründe des Bürgermeisters hierzu erfragt. Das ist vom 
Auskunftsrecht nach § 30 Abs. 1 GO nicht gedeckt. 
Die Anfrage gibt jedoch Gelegenheit, noch einmal klarzustellen, dass ein Fehlverhalten des 
Bürgermeisters nicht vorliegt.

1. Warum hat der Bürgermeister in der Bürgerschaftssitzung am 29.06.2023 offen-
kundig die Unwahrheit gesagt?

Zunächst ist die Aussage des Bürgermeisters in den Gesamtkontext einzuordnen, in denen 
sich die Überlegungen zur Zukunft des Heiligen-Geist-Hospitals (HGH) befanden:

a) Die am 04.03.2021 erteilte Baugenehmigung beinhaltete (ausschließlich) die Umset-
zung von Brandschutzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit des 
HGH, nachdem in 2019 erhebliche Mängel am baulichen, anlagentechnischen und 
organisatorischen Brandschutz attestiert werden mussten und

b) Die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens zielte damals, nach der ge-
meinsamen Abstimmung der Beteiligten (Stiftungsverwaltung, GMHL, Planer, Bau-
ordnung) darauf ab, für die im Anschluss an die Mängelfeststellung seit 2019 geplan-
ten und mit der Berufsfeuerwehr abgestimmten, notwendigen Maßnahmen eine „Ver-
bindlichkeit / Rechtssicherheit“ herbeizuführen.

c) Im weiteren Planungsprozess zeigte sich, dass über den Brandschutz hinaus eine 
viel weitergehende, „grundlegende Instandsetzung für eine 40-jährige Nutzungsdau-
er“ des HGH notwendig wird. Das im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahren in 
2021 genehmigte Brandschutzkonzept war durch die Erweiterung des „Zielbildes“ der 
Instandsetzung nicht mehr aktuell.

d) Insofern wurde der Baugenehmigungsbescheid nicht durch die Bauordnung aufgeho-
ben, verlor jedoch seine Aktualität und wäre nach 3 Jahren Anfang 03/2024 verfristet 
und nicht mehr gültig. Die Aktualität des ursprünglichen Baugenehmigungsbeschei-
des war deshalb nicht mehr gegeben, weil die nunmehr erforderlichen Maßnahmen 
nicht mehr durch die Baugenehmigung gedeckt waren.

e) Nach intensiven Abwägungen der Vor- und Nachteile wurde mit einer der Grundsa-
nierung vorgezogenen Brandschutz-Sanierungsmaßnahme „zur Aufrechterhaltung 
des HGH-Betriebes bis zu einer grundlegenden Instandsetzung“ dann unter Nutzung 
des (noch) bestehenden Genehmigungsbescheides begonnen und fristwahrend eine 
Baubeginnanzeige vorgelegt.

f) Gleichwohl beinhaltet die grundhafte Sanierung des HGH ein neues Brandschutz-
konzept. Es wird für die Grundinstandsetzung ein eigenes, neues Baugenehmi-
gungsverfahren durchzuführen sein. Dabei ist unter anderem auch ein aktuelles 
Brandschutzkonzept auf der Grundlage von in Teilen novellierten Brandschutzvorga-
ben zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. Aktuell werden nur die Interims-
maßnahmen zur Aufrechterhaltung des HGH-Betriebes durchgeführt. Eine uneinge-
schränkte Genehmigung für einen Vollbetrieb des HGH liegt deshalb aktuell nicht vor. 

Zum Zeitpunkt der Aussage war der Bürgermeister tatsächlich davon ausgegangen, dass 
das von der Bauaufsichtsbehörde genehmigte Brandschutzkonzept aktuell nicht mehr gültig 
war, da dieses die nunmehr planerisch notwendig gewordenen Änderungen nicht mehr ab-
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deckte. Insofern ging der Bürgermeister davon aus, dass die erteilte Genehmigung keinen 
rechtlichen Bestand mehr hatte. Tatsächlich hatte die Bauaufsicht jedoch die Genehmigung 
nicht aufgehoben. Aufgrund der geänderten Sachlage konnte die Baugenehmigung nicht 
mehr sinnvoll umgesetzt werden.

2. Der Hauptausschuss der Bürgerschaft hat den Bürgermeister am 09.05.2023 - ca. 
sieben Wochen vorher - wegen seines verfehlten Kommunikationsverhaltens ebenfalls 
in der Causa Heiligen-Geist-Hospital gerügt. Ein in der Geschichte der Lübecker Bür-
gerschaft einmaliger Vorgang.

a) Warum hatte diese Rüge so wenig Einfluss auf das Kommunikationsverhalten 
des Bürgermeisters?

Der Bürgermeister ist den ihm nach der Gemeindeordnung obliegenden Informationsver-
pflichtungen stets nachgekommen. In kaum einen anderen Verfahren hat die Verwaltung 
die Politik derartig umfänglich informiert. Auszugsweise wird verwiesen auf (chronolo-
gisch aufsteigend in der Beratungsfolge):
 VO/2022/11544 Vorlage Strategische Neuausrichtung der SeniorInnenEinrichtung 

(SIE
 VO/2022/11730-01 Antwort auf die Anfrage AM Ramcke (B90/die Grünen): Chrono-

logische Abfolge im Fall Brandschutz Heiligen-Geist-Hospital
 VO/2023/11852 Bericht: Weiterbetrieb einer SeniorInnenEinrichtung (SIE) im Heili-

gen-Geist-Hospital
 VO/2023/11812-01 Antwort auf die Anfrage von BM Neskovic gem. § 16 GO Bürger-

schaft zum APH Heiligen-Geist-Hospital
 VO/2022/11695-01 Antwort auf Anfrage des AM Dr. Flasbarth (B90/Die Grünen). 

Schließung APH Heiligen-Geist-Hospital
 VO/2023/12266 Bericht: Heiligen-Geist-Hospital - Zukunftsperspektiven
 VO/2023/12467 Bericht: Heiligen-Geist-Hospital – Zukunftsperspektiven
 VO/2023/12672 Vorlage: Erstattung aller bisher geleisteten Brandschutzkosten im 

Rahmen des Interimskonzeptes der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital durch die Han-
sestadt Lübeck

 VO/2023/12669 Vorlage: Kostenübernahme durch die Hansestadt Lübeck für das 
durchzuführende VGV-Verfahren zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des APH 
im Heiligen-Geist-Hospital

 VO/2023/12684 Vorlage: Außerplanmäßige Bewilligung gem. § 82 (1) GO-SH zu 
Gunsten der Stiftung HGH

b) Welche Auswirkungen sieht der Bürgermeister durch solch verfehltes Kommu-
nikationsverhalten und offenkundige Unwahrheiten auf das Vertrauen der Be-
völkerung in sein Amt, die Lübecker Bürgerschaft und andere rechtsstaatliche 
Institutionen?

Es ist kein Fehlverhalten zu erkennen. Die Verwaltung ist gehalten, auf der Grundlage 
von Fakten, Recht und Gesetz sowie der daraus sich ergebenen Abwägung verschiede-
ner öffentlicher wie privater Belange zu handeln. Zu jedem Zeitpunkt wurden die Rege-
lungen aus der GO-SH, ebenso wie die der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsord-
nung als Grundlage jeglichen Verwaltungshandelns beachtet. Die Verwaltung hat dem-
gemäß öffentlich umfänglich zum vorliegenden Sachverhalt berichtet und ist mit den Be-
troffenen in den Dialog getreten, oder hat entsprechende Entscheidungen herbeigeführt.

c) Welche Veränderungen beabsichtigt der Bürgermeister auf Basis der Rüge und 
den erneuten Unwahrheiten für sein Kommunikationsverhalten in der Zukunft?

siehe Antwort zu 2b)
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Anlagen:
Keine

Bürgermeister Jan Lindenau
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